
Verkehrsverbund
Verbundrat LUZefn

Sitzung vom 20. März 2020

Entscheid

Kostenverfügung:

lnstru ktion:

öffentlicher Personenverkbhr; Kostenverteiler für Gemeindebei-
träge und Höhe der Gemeindebeiträge für das Jahr 2020

Geschäftsleitung Verkehrsverbund Luzern (VVL)

Sachverhalt und Erwägungen

1. Allgemeines

L.L ln den 59 23 ff. des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (öVG) ist die Finanzierung
des öffentlichen Personenverkehrs geregelt. Danach tragen der Kanton und die Gemeinden
nach Abzug allfälliger Programmbeiträge des Bundes nach g 26 Abs. 1öVG und Beiträgen Drit-
ter je die Hälfte

- der vom Bund für den öffentlichen Personenverkehr und den Schienengüterverkehr ver-
fügten Beiträge,

- der Kosten der vom Kanton beschlossenen lnfrastrukturmassnahmen nach $ 17 Absatz 2
öVG mit Ausnahme der Darlehen und der Finanzierungsvorleistungen,

- der verbleibenden ungedeckten Kosten aus dem Betrieb des öffentlichen Personenver-
kehrs ($ 19 öVG), der Beiträge an Tarifuerbunde (9 20 öVG) und der Kosten für weitere

. Massnahmen zugunsten des öffentlichen Verkehrs ($ 21 öVG) sowie
- der Verwaltungskosten des Verkehrsverbundes Luzern.
lhren Anteil an den Kosten der vom Kanton beschlossenen lnfrastrukturmassnahmen leisten
die Gemeinden in Form eines lnvestitionskostenbeitrages, den der Verbundrat jährlich nach
dem durchschnittlichen, im öV-Bericht ausgewiesenen Mittelbedarf festlegt (9 23 Abs. 2 öVG).

L.2 Gemäss 5 4 Abs. 20 des Reglements für den Verkehrsverbund Luzern legt der Verbund-
rat den jährlichen Kostenverteiler für die Gemeindebeiträge, die Höhe dieser Beiträge sowie
den jährlichen lnvestitionskostenbeitrag der Gemeinden fest.

1.3 Der den Gemeinden zugeordnete Kostenanteil wird nach ihrem Verkehrsinteresse auf
die Gemeinden aufgeteilt (5 27 Abs. 1 öVG). Das Verkehrsinteresse bestimmt sich je zur Hälfte
nach den gewichteten Haltestellenabfahrten des öffentlichen Personenverkehrs auf dem Ge-
meindegebiet und der Einwohnerzahl der Gemeinde ($ ZZ Abs. 2 öVG). Die Gewichtung der
Haltestellenabfahrten wird aus einem Verkehrsmittel- und einem Siedlungsgewicht errechnet
(S 17 Abs. 1 der Verordnung über den öffentlichen Verkehr töVVl). Für die Berechnung der
Grenzhaltestellen und des Siedlungsgewichts wurden die Einwohnerzahl November 20i.9 und
die Arbeitsplatzzahlen von 2016 (STATENT) berücksichtigt. Für die Berechnung der Haltestel-
lenabfahrten wurden die veröffentlichten Angebote im Fahrplan jahr 2O2O gezählt, für die
wohnbevölkerung wurden die Angaben von LUSTAT im Jahr 2018 herangezogen.
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2. Kostenberechnung

Z.I Die für die Kostenberechnung massgebenden einzelnen Kostenpositionen für das Jahr

2020 präsentieren sich wie folgt (Erläuterungen dazu siehe Ziffern 2.2bis 2.4 nachfolgend):

Aufwand Verkehrsverbund (WL)

öV-lnvestitionskostenbeiträge (vif lR)

Beitrag an den BlF, laufende Ausgaben (vif ER)

Total Beiträge an den öV

Anteil Gemeinde 2020 (50%)

./. Vorauszahlung*

Behindertenfahrdierist (Behi)

TotalAnteil Gemeinde

*Abzug für bereits geleistete lnvestitionskostenbeiträge (vif lR/ER) der Vorjahre

Z.Z Der Kostenanteil der Gemeinden für 2O2Ofür den Betrieb des öffentlichen Personen-

verkehrs, die weiteren Massnahmen zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs und der Aufwand

des Verkehrsverbundes Luzern belaufen sich auf insgesamt 39.79 Millionen Franken (50% von

79.59 Millionen Franken). Der Beitrag der Gemeinden an den Behindertenfahrdienst beträgt

weiterhin 0.43 Millionen Franken.

2.3 Daneben leisten die Gemeinden gemäss 5 23 Abs. 2 öVG einen lnvestitionskostenbei-

trag. Gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2020-2023 werden 2020 für öV-lnvestitio-

nen 11.70 Millionen Franken eingestellt.

lm Jahr 2019 sind effektiv höhere öV-lnvestitionskosten angefallen als diese im Vorjahr den

Gemeinden in Rechnung gestellt wurden. Dadurch reduziert sich der in der Bilanz ausgewie-

sene Saldo der Vorauszahlungen auf 9.65 Millionen Franken zu Gunsten der Gemeinden (Vor-

jahr 12.55 Millionen Franken), Das verbleibende Guthaben sollweiterhin für einen moderate-

ren Anstieg der Gemeindebeiträge in den Folgejahren eingesetzt werden' ln diesem Sinne

wird vom Guthaben 2.56 Millionen Franken in Abzug gebracht, der Saldo des Guthabenkontos

damit auf 7.09 Millionen Franken reduziert'

Der von den Gemeinden zu leistende lnvestitionskostenbeitrag ist aufgrund des absehbaren

durchschnittlichen Mittelbedarfs der nächsten drei Jahre und nach Abzug bereits erfolgter Vo-

rauszahlungen der Gemeinden auf 3.29 Millionen Franken festzulegen (50% von 11.70 Millio-

nen Frankeh, abzüglich der Vorauszahlung von 2.56 Millionen Franken).

2.4 Der Kantonsbeitrag an den BIF beträgt für das Jahr 2019 gemäss Verfügung des Bun-

des 22.98 Millionen Franken, wovon die Gemeinden gemäss 5 23 Abs. 1 lit, a öVG 50% über-

nehmen.

Budget
2020
CHF

79.59 Mio.

11.70 Mio.

22.98 Mio.

114.26 Mio.

57.13 Mio.

-2.56 Mio.

0.43 Mio.

55.ül Mio.

öV-Beitrag
2020
CHF

79.59 Mio.

11.70 Mio.

22.98 Mio.

114.26 Mio.

57.13 Mio.

-2.56 Mio.

0.43 Mio.

55.(X) Mio.
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3, Anhörung

3.1 Zu dem nach diesen Vorgaben erarbeiteten Entwurf eines Kostenverteilers für die Ge-
meindebeiträge 2020 führte die instruierende Stelle bei den Gemeinden ein Anhörungsver-
fahren durch (vgl. dazu $ 28öVG). Essind die nachstehenden Rückmeldungen eingetroffen.

3.2 Am 3.2.20 erkundigte sich die Gemeinde Malters telefonisch über das Fahrplanange-
bot vom RegioExpress (Bern-Langnau-Luzern)und der Buslinie 21.L ins Eigenthal. Dieses war
für die Gemeinde nicht nachvollziehbar, im Besonderen was die Abfahrten im bezimalbereich
betrifft,

Überprüfung Gemeindebeitrag Malters (Antwort telefonisch gleichentags):
Beim RegioExpress wurde die zusätzliche Abfahrt in Malters um 05:52 Uhr versehentlich mit
i..2 Abfahrten statt L.0 Abfahrt erfasst. Der Fehler ist korrigiert worden. Die Überpr:üfung
zeigte, dass es auch in der Gegenrichtung eine zusätzliche Abfahrt gibt. Bezüglich den Ande-
rungen der Linie 211 sind seit dem letzten Planungsstand des Budgets 2 Kurspaare hinzuge-
kommen. Da diese nicht an allen Werktagen verkehren, sind die Abfahrten bewusst mit
Bruchteilen erfasst (0.2 für nur Freitag, anstelle Montag-Freitag). Diese Methodik hat sich im
Zuge der kursscharfen Erfassung der Abfahrten ab dem Jahr 2018 als einfacher und genauer
bewährt.

3.3 Am 1.1.2.20 meldete sich die Gemeinde Aesch per E-Mail mit der Frage, weshalb neben
einer Zunahme der Wohnbevölkerung ausschliesslich in Aesch von zusätzlichen Kursen (Linie
t07 /t09) die Rede ist.

Überprüfung Gemeindebeitrag Aesch (Antwort per E-Mail am 17.2.201:
Ursache für Veränderung des Angebots war die Systematisierung des Fahrplans an Nachmitta-
gen, was letztlich eine zusätzliche Abfahrt mit sich brachte. Dies wirkte sich zwar gleichermas-
sen auch bei Altwis und Schongau aus, wo der Effekt - im Unterschied zu Aesch - durch eine
gegenläufige Bevölkerungsentwicklung aufgehoben wurde. Der Hauptreiber für die Differenz
in Aesch ist dann auch das Bevölkerungswachstum.

3.4 Am 19.2.20 erreicht uns ein Schreiben der Gemeinde Buchrain, die sich mit dem Kos-
tenverteilschlüssel nicht einverstanden erklärt und eine Besprechung wünscht. lm Wesentli-
chen geht es um Anpassungen im Einzugsgebiet der Gemeinde sowie um die Haltestellenab-
fahrten rund um den geplanten Bushub Ebikon,

Überprüfung Gemeindebetrag Buchrain (Besprechung 9.3.20):
Die Veränderungen im Einzugsgebiet konnten geklärt werden, es handelt sich um geänderte
Koordinaten und Arbeitsplätze einer einzelnen Firma. Kurzfristige Konzeptänderungen infolge
der verspäteten lnbetriebnahme des Bushubs Ebikons wurden im Kostenverteiler jedoch nicht
berücksichtigt.
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4. Gemeindebeiträge

lm Einzelnen ergibt sich folgender Kostenverteiler für die Gemeindebeiträge:4.L

Adligenswil

Aesch

Alberswil

Altbüron

Altishofen

Altwis

Ballwil

Beromünster

Buchrain

Büron

Buttisholz

Dagmersellen

Dierikon

Doppieschwand

Ebikon

Egolzwil

Eich

Emmen

Entlebuch

Ermensee

Eschenbach

Escholzmatt-Marbach

Ettiswil

Fischbach

Flühli

Gettnau

Geuensee

Gisikon

Greppen

Grossdietwil

Grosswangen

Hasle

Hergiswilb.W

Hildisrieden

Hitzkirch

Hochdorf

Hohenrain

Honau

Horw

lnwil

5'391

t'246
662

1'005

1'955

437

2',764

6'580

6',242

z',54t

3'294

5'504

1'475

782

t3'617
L'457

L'626

30'929
g'284

990

3',583

A',342

2'747

7tl
1'961

t't70
z',942

1'387

1'118

858

3'.24L

L'74
1'913

z',334

5'316
g'846

2'4t5
39s

14'109

2',620

397'065

36'148

59'545

49'993

66',293

t3'429
98'201

365'128

388'181

tLo'o22
166'566

155'863

78'23t
30'179

1'716',081

44',377
g1'255

3'461'969

155'841

85'757

L28',L87

27g'L6g

143'532

37'960

162'319

59'.O22

t23'747

89'133

27'.255

35'504

118'987

7g',L5!

69',840

72'0L3

401'438

44L',648

t18'246
10'408

1'500'726

7g'709

1.235/o

O.205Yo

0.782o/o

O.l95Yo

o.3gs%

0.073/o

0.480o/o

L.334/o

!.326Vo

0.470/o

0.644Yo

0.899Yo

0.294Yo

0.739%

4,t57/o

0.242o/o

0.33LYo

e.SOg/"

0.628/o

0.246%

0.624Yo

0.936%

0.SMYo

0.L42Yo

0.475%

o.229Yo

o.539%

0,2990/o

0.!760/o

O.t56Yo

0.569Yo

0.328o/o

0.33s%

0.390/o

L.233Yo

1.844%

0.467Yo

O.O63Yo

3.904o/o

0.436%

679'504

Ltz'570
100'064

LO7'459

184',282

40'081

264',LLg

733'801

729'.540

258'599

354'376

494'209

161',599

76'64L

2',286'622

133',318

182'153

4'845'184

345'128

135',052

343'090

.5t4',790
299'228

78'096

261'474

L25',759

296'500

164'408

96'864

86'003

3t2',770

180'397

184'299

214'305

677'965

1'014'290

256'715

34'846

2'L47'445

239'663

Seite 4 I 7



Knutwil

Krlens

Luthern

lrrtn
'Malters

Mauensee

z',229 1L4',694

27'444

tzis
sii6ei

2',290'457

0.439Yo

6.68L%

241'385

3'674',359

7'318

1',459
j;äa
räso 61'368

L9'O4/.

tz;r46i46
q-q-og
88'515

753',205

'0.t83%o
' '--"- -- i
27.77OYo

_x!lo_'940
t5'273',763

t.123% 6t7',774

Meggen

!!t9!erskappef
Menznau

Nebikon

ruäuentirch

Nottwil

?'.879- - I'sii' - t!6i

113'039

loa'36ö

497'086

3'858 224',205

0.307% 168'681

I'osli'3iGt.979o/o

0.2 147',L07

t8ä'toc0.5L6Yo

0.475%

i.seix
261'189

871',889

O.797To 438'338

Oberkirch
-Pfaffüü-

4'707

i;678
289'009

: 'ugrie
0.995/o'

ö.499%'

O.490To

547'.t67

2i4';4io
269',267Rain 2'907

l'Jlgz
101'028

Reiden

nicfenUactr 3'366

281'895

38'352

t,28tYo

oi6i%
704'306

zsö'eCi

!9-qgl!1wit
Römerswil

707 39'684

t22'847*ti'tiz

509'349
----7sb82s

- 9:!l!Y:
0.397Yo

7g',206

218'361

.0.t06%o 58'435

L.356% 745'.793

2.035%,. 1'119'059

t'789
665Romoos

-iooi. .-.
5'041

Rothenburg

nuJwil
Schenkon

Schlierbach

Schongau

Schötz

:elgqt1r-

6'969 399',939 t.432% 787',759

O.729Yo 400'877

7'6L7

2'939
-.3et

254'.524

?ß'5i6 0.t43Yo . 78'747-lsgs3
goö'rtt

x'039 35'750 0.t79%

o:6it%
A'.219

4'434 89'.297

räilt
6o;eeg

239'518

ilr,Eä

0.726% 399i377

0.340/o t87'.257

o.857Yo

Schwarzenberg

Sempach

Sursee

T'"F"n
Udligenswil

Ufhusen

vilzna!
Wauwil

Weggis

werthenüein
wa6n
Willisau
raioltrusän

zeli

t'709
4'169

örtsE 2.277Vo

471.'466

ilsz'qss
4'.652

1:.fro
902

t'379
2'.247

a;g69

z',t22

rtzg
i'rg,t
i'tAo
2'038

135'479

t97'..76L' i'izs
tis'isiB
tit'ttii

237'583.

rög;zgz

8?'999

453'238

iis-;zoz
ric'+ss

0.765To

o.saow

O.tt$Yo

o.s8ox
0.364%

ö.sign
o_.!Lsy:

oi_g0ln

1,,6.0?y.a

o.988%

0.44iYo

420'700

3tL'236
64',662

zöö'tsi
icr';ät
4aa'34e

ziojzgg
168'9ä6

884'902

543',s18

m
244'.363
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4.2 Zwischen den Fahrplanjahren 2019 und 2020 gibt es diverse Angebotsanpassungen,

die Einfluss auf den Kostenverteiler 2020 haben. Alle Angebotsanpassungen für das Fahrplan-

ja h r 2020 werden a uf https://www.m ein-öv. ch/fah rplanwechsel/ a ufgefü h rt'

Abweichungen gibt es auch, wenn in einer Gemeinde die Wohnbevölkerung zwischen 2017

und 2018 überdurchschnittlich (Durchschnitt Kanton +O.8%l zu- oder abgenommen hat.

Grössere Abweichungen zwischen öV-Beitrag und Budget von über +2%bzw' unter -2% wur-

den begründet (vgl. Beilagen 1b zum Brief Entwurf Kostenverteiler 202O an die Gemeinden

vom 31. Januar 2020l'.

4.3 Gemeinden finanzieren bei gewissen Linien bei besonderem lnteresse unmittelbar ein-

zelne Kurse. Diese werden für den Kostenverteiler selbstverständlich nicht berücksichtigt, da-

mit die Gemeinden diese Kurse nicht doppelt bezahlen.

5. Rechnungsstellung

Die Gemeinden haben ihre Beiträge an die Kosten für Massnahmen zu Gunsten des öffentli-

chen personenverkehrs jeweils spätestens bis Ende des Fahrplanjahres zu bezahlen ($ 29

Abs. 1 öVG). Der Termin für die Rechnungsstellung des öV-Beitrags 2020 ist auf Mai 2020 fest-

gelegt.

Rechtsspruch

1. Die Gemeinden haben ihre Beiträge an die Kosten des öffentlichen Personenverkehrs für

das Jahr 2020 nach dem in der Tabelle unter Gemeindebeiträge in Ziffer 4.1 festgelegten Kos-

tenverteiler (Spalte Gemeindeanteil in %) zu erbringen.

2. Die Gemeinden haben für das Jahr 2020 einen öV-lnvestitionskostenbeitrag (abzüglich Vo-

rauszahlung)von insgesamt 3.29 Millionen Franken zu leisten'

3. Die Gemeinden haben für das Jahr 2020 an die Kosten des öffentlichen Personenverkehrs

die in der Tabelle unter Gemeindebeiträge in Ziffer 4.1 festgelegten Gemeindebeiträge

(Spalte Gesamttotal) zu bezahlen.

4. Gegen diesen Entscheid kann, soweit damit der Kostenverteiler für die Gemeindebeiträge,

der lnvestitionskostenbeitrag der Gemeinden und die Höhe der Gemeindebeiträge festgelegt

werden, innert 30 Tagen beim Regierungsrat des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse L5, 6002

Luzern, Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen

und hat einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und

das Zustellkuvert sind beizulegen'

t*lüu.
Thomas Buchmann
Präsident Verbundrat

Matthias Senn
Vizepräsident Verbundrat
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Zustellung an:
- Gemeinden des Kantons Luzern (R)

- Verband der Luzerner Gemeinden
- Finanzaufsicht Gemeinden
- Dienststelle Verkehr und lnfrastruktur
- Sekretärin Verbundrat
- Geschäftsleitung Verkehrsverbund Luzern

Versand
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